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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.2005

Norm

GebAG §31 Z6

GebAG §34

GebAG §43

UStG 1994 §6 Abs1 Z19

UStG 1994 §30

Rechtssatz

Nimmt ein medizinischer Sachverständiger die Steuerbefreiung nach § 6 Abs 1 Z 19 UStG 1994 weiterhin in Anspruch,

so ist ein Ausgleich für den Verlust der Vorsteuerabzugsberechtigung im Rahmen der Gebühr für Mühewaltung nach

den Tarifansätzen des § 43 GebAG nicht vorgesehen.
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